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EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und

Sport
FK-NR Finanzkommission des Nationalrats
SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
FK-SR Finanzkommission des Ständerates
EZV Eidgenössische Zollverwaltung
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats

DFF Département fédéral des finances
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et

des sports
CdF-CN Commission des finances du Conseil national
CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
CdF-CE Commission des finances du Conseil des Etats
AFD Administration fédérale des douanes
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtsordnung

Mit einer Totalrevision des Bundesgesetzes über das Schweizerische Institut zur
Rechtsvergleichung (SIR) beabsichtigte der Bundesrat, die Organisation des SIR an die
Grundsätze der Corporate Governance anzupassen. Hauptziel der Revision war die
Verkleinerung und gleichzeitige Verstärkung des grossen und unbeweglichen
Institutsrates, damit er in Zukunft ähnlich dem Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft
agieren und eine strategische Führungsfunktion wahrnehmen kann. Um eine flexible
und effiziente Institutsleitung sicherzustellen, wird die Institutsleitung mit dem
Institutsrat (9 Mitglieder) und der Direktion (3 Mitglieder) nur noch zwei schlanke
Organe umfassen. Zur wissenschaftlichen Unterstützung kann die Direktion zusätzlich
einen wissenschaftlichen Beirat einsetzen, dem jedoch eine rein beratende Funktion
zukommt. Ausserdem werden im Gesetz die gesetzlichen Aufgaben klar von den
gewerblichen Leistungen des Instituts getrennt und seine Unabhängigkeit in der
wissenschaftlichen Tätigkeit ausdrücklich verankert. Neu wird es dem SIR erlaubt,
Drittmittel – beispielsweise aus Forschungsprogrammen – zu seiner Finanzierung zu
verwenden und die Vergütung für das Erstellen von Gutachten nach
privatwirtschaftlichen Kriterien selbst festzulegen. Bisher unterstand das Institut in
dieser Angelegenheit der Gebührenverordnung des Bundes. Der Bundesrat seinerseits
soll jeweils für vier Jahre die strategischen Ziele für das SIR festlegen. Der
Aufgabenbereich des Instituts bleibt durch die Gesetzesrevision unangetastet. Im
Parlament war das Geschäft unbestritten; der Ständerat hiess den Entwurf des
Bundesrates im Sommer 2018 einstimmig gut und der Nationalrat stimmte im Herbst
desselben Jahres ebenfalls einstimmig zu. Beide Räte verabschiedeten das Gesetz in
der Schlussabstimmung am Ende der Herbstsession einstimmig. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2018
KARIN FRICK

Datenschutz und Statistik

In der E-Government-Strategie des Bundes nahm der Bundesrat eine Anpassung der
Verordnung über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige (Ausweisverordnung,
VAwG) vor, wonach beim Verfahren für die Identitätskartenbeantragung bei der
Wohnsitzgemeinde bis Ende 2014 von den Papierformularen auf ein elektronisches
Verfahren umzustellen ist. Eine weitere Anpassung betraf das Recht der Polizei, bei
einer Verlustmeldung eines Ausweisdokuments die Gesichtsbilder in der Datenbank
einzusehen. Damit beinhaltet die Verordnungsanpassung zugleich auch die Umsetzung
einer 2013 überwiesenen Motion Geissbühler (svp, BE). 2

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 29.01.2014
NADJA ACKERMANN

Um den Informationsschutz des Bundes zu verbessern, hatte der Bundesrat bereits
2010 das VBS beauftragt, im Rahmen einer interdepartementalen Arbeitsgruppe mit
einem Bundesgesetz für die Informationssicherheit (ISG) eine einheitliche, formell-
gesetzliche Grundlage für die Steuerung und die Organisation der
Informationssicherheit bei den Bundesbehörden auszuarbeiten. Im Nachgang an die
Datendiebstähle im Nachrichtendienst des Bundes (NDB) hatte der Bundesrat 2012 den
Auftrag um eine Gefahrenanalyse und Vorschläge für Sofortmassnahmen ergänzt. Das
VBS ortete in seinem Zwischenbericht Handlungsbedarf in den Bereichen Führung,
Organisation, Technik und Personal, insbesondere bei den Führungskräften. 
Im Frühjahr 2014 führte das VBS eine Vernehmlassung zum
Informationssicherheitsgesetz durch. Der Entwurf enthielt Massnahmen im Bereich der
Informationsklassifizierung, des Schutzes von Informations- und
Kommunikationstechnologien, der Personensicherheitsprüfungen, der Unterstützung
kritischer Infrastrukturen und des Betriebssicherheitsverfahrens. Konkret sollten
Minimalstandards im Umgang mit digitalen Technologien geschaffen, durch geregelte
Zuständigkeiten das Risikomanagement verbessert und weniger, dafür zielgerichtete
Personenprüfungen durchgeführt werden. Da das Gesetz keine Detailbestimmungen
enthielt und damit nicht direkt umsetzbar wäre, müssten die Bundesbehörden jeweils
Ausführungsbestimmungen erlassen. Aus den im November vorgelegenen
Stellungnahmen ging hervor, dass eine Mehrheit der Vernehmlasser die Schaffung eines
Informationssicherheitsgesetzes grundsätzlich begrüsste. Einzig die SVP stellte sich

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.03.2014
NADJA ACKERMANN
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gegen die Vorlage, die aus ihrer Sicht nur bürokratischen Mehraufwand brächte.
Voraussichtlich wird der überarbeitete Gesetzesentwurf im Sommer 2015 dem
Parlament vorgelegt werden. 3

Innere Sicherheit

Mit seiner Botschaft vom 15. Februar 2017 unterbreitete der Bundesrat dem Parlament
den Entwurf eines Bundesbeschlusses über die Modernisierung und Digitalisierung der
Eidgenössichen Zollverwaltung (EZV). Zur Finanzierung des sogenannten Programms
DaziT beantragte er einen Gesamtkredit in der Höhe von 393 Millionen Franken, der in
vier Tranchen freigegeben werden soll. Die geplante Gesamterneuerung der
Informations- und Kommunikationstechnologie der EZV soll die Effizienz inner- und
ausserhalb der Verwaltung verbessern, Grenzformalitäten vereinfachen und
Regulierungskosten senken. Nicht zuletzt könne auch die Sicherheit im Inland dank
einer effektiveren Wahrnehmung der Zollaufgaben erhöht werden. Hauptziele des
Programms sind die vollständige Digitalisierung des Geschäftsverkehrs, Kundennähe
und Mobilität sowie die Transformation der EZV in eine agile und reaktionsfähige
Organisation. Die Umsetzung der insgesamt sieben Projekte ist für die Jahre 2018 bis
2026 geplant. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.02.2017
KARIN FRICK

Die FDP-Fraktion sähe zwecks erhöhter Sicherheit gerne die Produktivität und
Wirksamkeit der Eidgenössischen Zollverwaltung und der Grenzwacht gesteigert.
Umfassende Modernisierungsmassnahmen und ein risikoorientierter Personalbestand
bei der Grenzwacht waren die zentralen Bestandteile der Forderung, der sie in einer
Motion Ausdruck verliehen hatte. Die Wirksamkeit von Kontrollen beim Grenzübertritt
hänge massgeblich von deren Anzahl und Zielgenauigkeit ab, weswegen gut
ausgebildetes Personal, die richtigen technischen Hilfsmittel sowie eine unterstützende
Infrastruktur unerlässlich seien, so die Begründung. Der Bundesrat beantragte die
Ablehnung der Motion, da er die Anliegen in der Botschaft zum Programm DaziT erfüllt
sah. Davon unbeeindruckt stimmte der Nationalrat im Mai 2017 mit 132 zu 57 Stimmen
bei einer Enthaltung für die Motion. 5

MOTION
DATUM: 04.05.2017
KARIN FRICK

In der Sommersession 2017 stiess das Programm DaziT zur Modernisierung und
Digitalisierung der EZV im Nationalrat auf breite Zustimmung. Die FK-NR hatte sich mit
dem Grossprojekt an zwei Sitzungen eingehend befasst und beantragte dem Rat
einstimmig eine Änderung am Bundesbeschluss: Anstatt wie vom Bundesrat vorgesehen
soll mit der Genehmigung des Bundesbeschlusses nicht die gesamte erste
Kredittranche im Umfang von CHF 194,7 Mio., sondern nur ein erster Teil von CHF 71,7
Mio. durch das Parlament freigegeben werden. Die Freigabe der restlichen CHF 123 Mio.
der ersten Tranche soll durch den Vorsteher des EFD erfolgen, wenn definierte
Freigabekriterien erfüllt sind und eine unabhängige Drittstelle konsultiert worden ist.
Die Tranchen zwei, drei und vier des insgesamt CHF 393 Mio. umfassenden
Gesamtkredits sollen wie vom Bundesrat vorgeschlagen gehandhabt werden. Die grosse
Kammer stimmte dem Eintreten und dem Lösen der Ausgabenbremse ohne
Gegenstimme zu, hiess den Antrag ihrer Finanzkommission stillschweigend gut und
nahm den Bundesbeschluss einstimmig an. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2017
KARIN FRICK

Der Ständerat lehnte die Motion der FDP-Fraktion zur Steigerung der Produktivität und
Wirksamkeit der Eidgenössischen Zollverwaltung und der Grenzwacht im Herbst 2017
stillschweigend ab. Die vorberatende SiK-SR hatte die Ablehnung ohne Gegenstimme
beantragt, da die Forderungen grösstenteils durch die Umsetzung des Programms DaziT
erfüllt würden, welches die grundlegende Umstrukturierung und Modernisierung der
EZV zum Ziel hat. 7

MOTION
DATUM: 12.09.2017
KARIN FRICK
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Auch im Ständerat wurde die mit dem Programm DaziT angestrebte Modernisierung
und Digitalisierung der EZV durchwegs positiv aufgenommen. Die Präsidentin der FK-
SR, Anita Fetz (sp, BS), zeigte sich sogar ausgesprochen begeistert vom Programm und
versicherte dem Bundesrat dafür „ein warmes Ja“ vonseiten der Kommission. Die
Kantonskammer trat in der Herbstsession 2017 ohne Gegenantrag auf die Vorlage ein,
löste die Ausgabenbremse ohne Gegenstimme und nahm den Bundesbeschluss
einstimmig an. Im Zuge dessen wurden zwei Motionen der FDP-Fraktion (10.3949 und
13.4142) sowie zwei weitere der WAK-NR abgeschrieben, da ihre Forderungen als erfüllt
angesehen wurden. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.09.2017
KARIN FRICK

Entsprechend dem Antrag des Bundesrates überwies der Nationalrat in der
Wintersession 2017 ein Postulat seiner Finanzkommission mit dem Auftrag an den
Bundesrat, in einem Bericht den Vollzug der nichtzollrechtlichen Erlasse (NZE) durch
die EZV zu analysieren. Konkret wurden Antworten auf die Fragen gefordert, welche
Auswirkungen das Programm «DaziT» auf die NZE haben werde, welche NZE die EZV
vollziehe und mit welchen anderen Stellen sie dafür zusammenarbeite, wie die
Kompetenzen der Vollzugsorgane geregelt seien, wie die Kontrolltätigkeit der EZV
gesteuert und deren Prioritäten gesetzt würden, ob die Erforderlich- und Wirksamkeit
der NZE regelmässig überprüft würden, wie die Leistungserbringung der EZV gegen
Gebühr sichergestellt werde und welchen personellen Aufwand der Vollzug der NZE
verursache. 9

POSTULAT
DATUM: 07.12.2017
KARIN FRICK

1) AB NR, 2018, S. 1470 f.; AB NR, 2018, S. 1770; AB SR, 2018, S. 306 ff.; AB SR, 2018, S. 802; BBl, 2018, S. 913 ff.
2) Medienmitteilungen Bundesrat vom 29.1.14.pdf
3) NZZ, 27.3.14. 
4) BBl, 2017, S. 1719 ff.; Medienmitteilung BR vom 16.02.2017; Transformationsprogramm DaziT auf ezv.admin.ch
5) AB NR, 2017, S. 711 f.
6) AB NR, 2017, S. 1104 ff.
7) AB SR, 2017, S. 567; Kommissionsbericht SiK-SR vom 04.09.2017
8) AB SR, 2017, S. 564 ff.
9) AB NR, 2017, S. 2003
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